
Mitzeichnungen 
Bürgermeister 
 
 
 
Datum: ___________ 

Erster Beigeordneter: 
 
 
 
Datum: _____________ 

Beigeordneter/ 
Stadtkämmerer: 
 
 
Datum: _________ 

Beigeordneter/ 
Stadtbaurat: 
 
 
Datum: _________ 

Rechtsamt: 
 
 
 
Datum: ____________ 
 

 
Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____________________ 

 
Stadt Gladbeck Gladbeck, 10.01.2006 

 Vorlage Nr. 06/0014 
Federf. Stadtamt: Amt für Familie, Jugend und Soziales 
Vorlage für den Berichterstatter Sitzung am Punkt 

Jugendhilfeausschuss Beigeordneter/Stadtkämmerer 

Hommel 

24.01.2006 6 

 
öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
Beschlusscontrolling; 
2. Halbjahr 2005 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 15.09.1997 ist dem Vorschlag ge-
mäß § 7 der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Gladbeck und seine Ausschüsse zu 
einem Antrag- und Beschlusscontrolling zugestimmt worden, wonach für Rat und alle 
Fachausschüsse eine stichwortartige Beschlusskontrolle zwei Mal jährlich vorgelegt wer-
den soll. Der Jugendhilfeausschuss  hat in der zeiten Jahreshälfte 8 Beschlüsse gefasst. 
Als Anlage ist die Beschlusskontrollliste für das 2. Halbjahr 2005 beigefügt. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Keine x 
  
Folgende  
 
 
Einnahme (€) VwHH VmHH  Ausgabe (€) VwHH VmHH 
       
Einmalig    Einmalig   
Jährlich    Jährlich   
       
darin enthalten:    darin enthalten:   
Zuschüsse    Personalkosten   
Beiträge Dritter    Unterhaltungs-    

 und Betriebskosten    
 Finanzierungskosten   

 
 
Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 
 



- 2 - 
Beschlussentwurf: 
 
Der Jugendhilfeausschuss nimmt die Beschlusskontrollliste für das 2. Halbjahr 2005 zur 
Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Der Bürgermeister 

I. V. 
 
 
 Hommel 

 Beigeordneter/Stadtkämmerer 
______________________________________________________________________ 
 
In der Sitzung des 
¤  _________________-Ausschusses 
¤  Rates 
¤  Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 


